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verſchenken, zumal nicht wenn auf leſe Elſe Franciscus oder
ſeine Tben ihr eld bringen wo Ungiltig ſind 10 10 auch
nach allen Moraliſten die Geſchenke, E enn Kaufmann nach Aus
bruch des Bankerottes macht Das poſitive Geſetz ſpricht ſich i dem
ſelben Sinne N und duldet keine Geſchenke, das eld zur Tilgungder Schulden nöthig iſt Die Schenkung war alſo Ei ungiltig,
mithin iſt ntoniu verpflichtet, die Lage ſeinem Schwiegerfohne zu
unterbreiten und 1000 Mark zurückzufordern. Dieſer Verpflichtung
des ntoniu entſpricht auf Seiten des aju erſtens, daſs ſeinem
Schwiegervater Glauben ſchenke denn hat keinen run Zweifel
3u egen, und zweitens, daſ die geforderte Summe heraus⸗
gebe; denn, was ntontu nicht giltig geben konnte, darf aju
echtlich nicht chalten.

eS aber aju zu Er allen, die 1000 Mark auf
einmal zu zahlen, ſo erlauben wir ihm gern, durch Theilzahlungen
ſeine allmählich abzutragen. , noch mehr hat Cajus oder
vielmehr deſſ Frau Eene vom Geſetz vorgeſchriebene Zeit hindurch
die Schenkung 5ond? fſide als ihr Eigenthum betrachtet,‚, ſchein
ni der rechtmäßigen Verjährung Wege zu ſtehen, aju darf
diesfalls alles, auch die 1000 Mark behalten.

Antwort auf rage Qju hat von Anfang des Proceſſes
von glaubwürdiger eite von ſeinem Schwiegervater, nich über
die Sachlage erfahren Den Usſagen der ben ſchuldete er
keinen Glauben und durfte S auf Proceſs ankommen laſſen;
aju iſt ſomit 1IM Gewiſſen er nicht haftbar für die rocefSkoſten.
Nehmen wir jedo einmal An, daſs Aju Verlauf des roceſſes
noch vor egung des Eides über den Streitpun aufgeklärt wird
Er darf nun den Eid nicht mehr eiſten und muſs ſich zur Heraus⸗
gabe der 1000 Mark bequemen Verſtände ſich dazu nicht dann
würde ne den 1000 Mark auch die Koſten für ungerechte eiter⸗
führung des Procef * zu erſtatten haben

Valkenburg ranz Hilgers
(Wiederholung der letzten Delung derſelben

Todesgefahr Ein 0  olik, der ſeit langer Zeit der Religion
entfremdet war, die rieſter haſste und ganz gottesläſterliche Reden
führte, wurde Spitale von Schlaganfall getroffen  2 Er blieb
während des ganzen age ohne Bewuſstſein. In dieſer letzten oth
meinte man, ihm die Abſolution und die Oelung ertheilen zu
en Der Kranke kam hierauf wieder zum Bewuſstſein, aber ohne
den Gebrauch der Sprache 3 erlangen.  IAMnn‚„ Er wehrte ſich mit aller
Gewalt die Zuſprüche des Prieſters, ſowie das Zureden
der Kloſterfrau, die ihn bediente; enn paarmal  28*2„ verſuchte auf das
Crucifix ſpucken, das man ihm vorhielt. Indeſſen wurde viel für
ihn Hauſe ebetet. Da gab lötzlich unzweideutige Zeichen der
Bekehrung ½ küſste andächtig das Kreuz, nahm den Prieſter mit
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Wohlwollen auf und brte deſſen Zuſprüche willig d zu wieder⸗
holtenmalen verſuchte ETL das Kreuzzeichen zu machen und die heiligſten
Namen ſowie andere Anrufungen nachzuſprechen Der Spitalgeiſtliche,
erfreut ber dieſe lötzliche Sinnesänderung, ertheilt ihm hierauf
nochmals die Oelung. Afur wurde aber von einem Collegen
ſtreng getadelt, weil die heilige Oelung DVii erſelben Todesgefahr nicht
wiederholt werden dürfe. Es rag ſich alſo, wer von Beiden im
Rechte

Der Spitalſeelſorger berief ſich zum Beweiſe für die Richtig⸗
keit ſeines Verfahrens auf den angel der zur Giltigkeit eines
Sacramente erforderlichen Intention auf Seite des Empfängers. Da
dieſe Intention auf elte des Subjectes bei der erſtmaligen Spen
dung thatſächlich nicht vorhanden war, ſei die abermalige Ertheilung
der heiligen Oelung nach der Bekehrung des Kranken vollkommen
berechtigt geweſen. Der Uſtan dieſes Unglücklichen vor ſeiner Be
kehrung bezeugt 10 hinlänglich einen Widerwillen vor jedweder reli⸗
giöſen andlung und folglich das Abhandenſein der ur Giltigkeit
des acramente erforderlichen Intention.

Die Gründe, welche der Adelnde College das Verfahrendes Spitalſeelſorgers eltend ma  , können nicht als ſtichhältig be
funden werden, wie eine nähere Prüfung erſelben zeigt

Die Oelung darf Ni erſelben Todesgefahr nUur einmal
geſpendet werden. Dagegen iſt zu agen, daſs ſie im geſchilderten
Falle auch thatſächli nur einmal geſpendet wurde, da ſich die er
Spendung als ungiltig herausgeſtellt hat

ber dieſer unglückliche ante war doch ſchon S4aCTO Oleo
unCtUuUs und alle von der Kirche vorgeſchriebenen Gebete ber
ihn gebetet. Die Haltloſigkeit dieſer Entgegnung ieg auf der
and Es kann auch Einer AaQua blutus oder cChrismate unctus
ſein, und doch iſt Quſe oder Firmung ungiltig und der Menſch iſt
weder getauft noch gefirmt, wenn bei endung des Sacramente
ein weſentlicher Fehler gemacht wurde Der angel der Intention
auf elte des Ausſpenders oder des Empfängers iſt ein die Weſenheit
des Sacramentes berührender Fehler

Wie oft wird die Oelung einem BewuſStloſen geſpendet,
welcher ein Unchriſtliches (ben eführt, ſeit langer Zeit kein Sacrament
empfangen und auch jetzt in keinerlei Weiſe ein Verlangen darnach
geäußer hat, ohne der Giltigkeit des Sacramente eine Be⸗
ſorgnis zu haben! Aus dieſem Einwurf kann nur gefolgert werden,
daſs eben in ſehr vielen en die Sacramentsſpendung ungiltig ſein
ird Nach dem rundſatz III éxtremis CXtrema Sunt entandd geht
die bei Ertheilung der letzten Oelung, we für ſo viele
QArme Sünder die einzige Rettung ſein kann, ſo weit als möglich.
Für den Empfänger des QAcramente iſt die intentio habitualis
erforderlich, bei ewuſstloſen begnügt ſich die Kirche mit der intentio
interpretativa, die I1 erklärt: wenn dieſer Kranke hié t.
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nuunC ſeine Geſinnung äußern könnte, würde ETL das Sacrament be⸗
gehren, oder: dieſer ewuſstloſe würde, wenn bei Beſinnung 4  wäre,
die Oelung empfangen wollen Wenn ſich herausſtellt, daſs dieſe
Vorausſetzung eine irrige war, uis das Sacrament als ungiltig
betrachtet werden. In unſerem Falle haben wir in dem Verhalten
des Kranken vor und nach der Spendung der letzten Oelung den
vollgiltigen Beweis, daſs dieſe Vorausſetzung, der Unglückliche würde,
enn ELr bei Beſinnung wäre, das heilige Sacrament empfangen
wollen, eine irrthümliche war Sein enehmen deutet hinlänglich d

wolle ni vom Empfang der Sacramente wiſſen Fehlte alſo
auf Seite des Subjectes edwede Intention; man hat eS ihm
ſeinen Willen geſpendet.

ber geſetzt den Fall der bei Bekehrungen auf dem
Sterbebette ſich oft ereignen mag emn dem religiöſen Leben
entfremdeter Kranker hat im bewuſstloſen Zuſtand die Oelung
empfangen; wenn e dann zu ſich ommt und In unzweideutiger
Weiſe eine eligiöſe Geſinnung äußert, gibt man ihm doch bei
dauernder Todesgefahr nicht nochma die heilige Oelung, ondern
läſst * bei der erſten Spendung (wenden Gewiſs gibt man
einem ſolchen die Oelung nicht zum zweitenmal; denn die
intentio interpretativa. auf we hin ihm das Sacrament geſpendet
wurde, war in threm Rechte und das Gegentheil in keiner Weiſe
conſtatiert. Wenn aber das Gegentheil er erwieſen iſt, wie Iun
unſerem Falle, wenn es conſtatier iſt, daſs der bei der intentio
interpretativa vorausgeſetzte gute Wille er nicht vorhanden war,
dann ieg die Sache anders und iſt eine nochmalige endung der
letzten Oelung auch n derſelben Todesgefahr ganz gewi Platze,
wenn der früher Widerſpänſtige ſich ſpäter bereitwillig zeigt

ehr denn nicht die Theologie von einem Sacramentum
informe. daſs * ein formatunl werden kann und daſs die ſacra⸗
mentale nade einem hie t NunéC nicht disponierten Empfänger auch
ſpäter noch zutheil werden kann, ſoba die indispositio gehoben und
der Obex gratiae entſern wird? Ein Sacramentum mforme kann
gewiſs in ſolcher Weiſe emn formatum werden, die Giltigkeit

es —3324 gef etzt Ungiltig geſpendete Sacramente können
nicht wieder aufleben. Einem Ubjecte, welches keinerlei Intention
hat, ein Sacrament penden, El nicht bloß, * einem Unwürdigen
ſpenden, ondern * 2 ſoviel, als eS einem Unfähigen penden

e der Fall vorliegt, iſt alſo nicht einzuſehen, was
der Handlungsweiſe des Spitalſeelſorgers auszuſetzen wäre; die von
ſeinem Collegen die nochmalige endung der heiligen Oelung
geltend gemachten Einwürfe können nicht als ſtichhältig befunden
werden.

St lorian. Di o Ackerl
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nität.) Dieſer ziemli verwickelte Ehefall wurde von einer bi⸗
nzer „Theol.⸗prakt Quartalſchrif 0 1899.


